
Verhaltensregeln bei Spielausfällen von Heimspielen 
 

Bei Heimspielausfällen und Spielabsagen (Unbespielbarkeit der Plätze) müssen einige 
wichtige Punkte beachtet werden. Ansonsten kommt es zu Verwaltungsentscheiden 
mit der Zahlung von Strafgeldern zu Ungunsten des SC Baccum. 
 
Wird eine Platzsperre durch die Stadt Lingen (Ems) oder durch den SC Baccum 
ausgesprochen, muss der Trainer oder Betreuer unverzüglich...... 
 

1. die gegnerische Mannschaft (deren Trainer/Betreuer/Obmann/Jugendwart) 
benachrichtigen. 

 
2. den Schiedsrichter und den SR-Ansetzer benachrichtigen. 

Der Name des angesetzten Schiedsrichters kann im Ergebnissystem unter 
www.dfbnet.org gefunden werden. Ist hier keine Telefonnummer hinterlegt, ist 
diese auf der Internetseite der emsländischen Schiedsrichter unter www.sr-
emsland.de (dann SR-Liste) zu finden. Der Schiedsrichteransetzer Jugend 
Emsland Süd ist ebenfalls unter www.sr-emsland.de (dann KSA) zu ermitteln 
und dann zu benachrichtigen. Eine E-Mail an den Schiedsrichter reicht nicht 
aus. 
Achtung: Ist der Schiedsrichter nicht zu erreichen, fallen die Kosten des 
Verwaltungsentscheides und des Schiedsrichters komplett auf den Verein 
zurück. 
 

3. den Staffelleiter benachrichtigen. 
Der Name des Staffelleiters ist in der Anlage Ausschreibung Jugend (aktuelle 
Saison, z.B. 2017/2018) zu entnehmen. 
 

4. die Eingabe ins SIS (Ergebnisdienst) www.dfbnet.org als Sonderergebnis 
eintragen. 
Aufgrund der Ergebnismeldung als Sonderergebnis ist diese Meldung zu jeder 
Zeit am betroffenen Tag möglich. Die Eingabe ist zwingend erforderlich, da eine 
Stunde nach Spielschluss der Gebührenzähler eingeschaltet wird. Wenn ein 
Spielausfall einzugeben ist, sollte dies möglichst früh am Tag geschehen. 

 
Die nachträglich einzuholende Bestätigung der Platzsperre durch die Stadt Lingen 
(Sportamt) wird durch die Abteilung Fußball dem zuständigen Staffelleiter in 
schriftlicher Form mitgeteilt. 
 
Außerdem ist bei nicht Antreten einer gegnerischen Mannschaft der 
Abteilungsvorstand und der Platzwart zu informieren  
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